
Alle Kinder brauchen Schulsachen 
und Bücher zum Lernen

Leere Ranzen darf es nicht mehr geben

In der Regelleistung der staatlichen Fürsorge-Leistungen ALG II 
(= „Hartz IV“) und Sozialhilfe ist Geld für Schul- und Lernmittel 		
				    nicht enthalten!

Diakonisches Werk der Ev.-luth. 
Landeskirche in Braunschweig e. V.

Einmalige Leistungen für Schul- und 
Lernmaterial im SGB II und SGB XII

 

Deshalb unsere Forderung an die 
Bundesregierung und den Bundestag:


